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  Kompetenzzentrum Solidaritätsstiftung  
Stiftungen / Fonds 

Stiftung Deutsches Hilfswerk (DHW) 
 
Kurzinfo: Mit den Erlösen aus ihrem Losverkauf för-
dert die Deutsche Fernsehlotterie soziale Projekte in 
ganz Deutschland. Die Förderungen erfolgen über 
die Stiftung Deutsches Hilfswerk. 
Die Stiftung will insbesondere der Jugend-, Alten- 
und Gesundheitshilfe dienen. 
 

  
Ihre Ansprechpartnerin: 
Marlene Schmitz 
Telefon:  +49 711 2633-1156 
Telefax:  +49 711 2633-1158 
E-Mail: schmitz@caritas-dicvrs.de 
 
Strombergstraße 11 
70188 Stuttgart 
www.caritas-rottenburg-stuttgart.de 
 

 

 
Förderbereiche:  

� Soziale Maßnahmen 
� Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge  
� Kinder- und Jugendarbeit sowie die Förderung der Erziehung in der Familie 
� Online-Beratungsprojekte 
� Projekte mit Ansatz zur Quartiersentwicklung 
� Investitionen im Bereich der Altenhilfe 
� Baumaßnahmen, die im Schwerpunkt aus dem SGB VIII finanziert werden 
� Modernisierung oder Sanierung in stationären Pflegeeinrichtungen und Leistungsentgelt fi-

nanzierte Einrichtungen der Pflege und Rehabilitation, die Investitionsrücklagen schaffen 
� Inventarisierungspflichtige Ausstattung 
� Investitionen im Bereich von ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
� Hilfen bei Katastrophen oder vergleichbaren Notsituationen 
� Fonds "Kleinstmaßnahmen" 

 
Antragsverfahren: Es finden jedes Jahr zwei Vergabesitzungen statt. (Frühjahr und Herbst) 

� Voranfrage zur Klärung der grundsätzlichen Förderfähigkeit eines Projektvorhabens (Avi-
sierung) über Diözesancaritasverband möglich 

� Antragseinreichung direkt beim Diözesancaritasverband (Prüfung, Befürwortung des Lan-
desverbandes) 

� Weiterleitung zur nächsten Prüfstelle beim Deutschen Caritasverband 
� ab Bewilligung erfolgt Kommunikation des Antragstellers direkt mit der Geschäftsstelle des 

DHW 
 
Nächste Frist: 11. April 2017 
 
Gebühr für die Antragsbegleitung: 0,8 % der bewilligten Summe 
 
Weitere Infos: https://www.fernsehlotterie.de/informieren/deutsches-hilfswerk/antraege-und-
richtlinien/ 


